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SAClIBEARBEITER: 

Dr. Kostal, KI. 2050 

Datum: :; O. J t\ ~L 1990 

I Verteilt.~;.!.. ~ =":."=' "'~" =r=~~=:J 
Betr.: Novellen zum UOG, AHstG und - - -

Bundesgesetz über die Abgeltung von 
Lehr- und Prüfungstätigkeiten 

Zu den mit Erlaß vom 16. November 1989, GZ. 68.153/123-15/89, 

übermittelten Novellierungsentwürfen wird wie folgt stellung 

genommen: 

Novelle zum universitäts-organisationsgesetz: 

Zu Z.l (§ 2 Abs.2): 

Der 1. Satz müßte lauten: "Den Universitäten, Fakultäten, 

Instituten, Kliniken, besonderen Universitätseinrichtungen 

sowie Universitätsdirektionen kommt insofern Rechtspersön

lichkeit zu, als sie berechtigt sind:" 

Die Universitäten gliedern sich gemäß § 13 UOG in Fakultä

ten, die zentrale Verwaltung und besondere Universitätsein

richtungen. Die zentrale Verwaltung ist somit eine Gliede

rung der Universität, aber derzeit als einzige Einrichtung 

nicht privatrechts fähig im Sinne des § 2 Abs.2 UOG. Univer

sitätsbibliotheken, EDV-Zentren, Universitätssportinstitute, 

udgl. sind unter § 83 UOG als besondere Universitätseinrich

tungen aufgezählt. Diese "besonderen" Universitätseinrich

tungen sind aber in ihrer AufgabensteIlung und in ihrer 

praktischen Tätigkeit im weitesten Sinne auch "Verwaltungs

einrichtungen" bzw. "Dienstleistungsbetriebe". 
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Lehr- und Unterrichtsbefugnis besitzen oder deren nach Seme

stern befristete Lehr- oder Unterrichtsbefugnis tatsächlich 

seit mindestens 2 Studienjahren ununterbrochen besteht. 

Zu Z.22 (§ 33 AbS.l): 
Die Verwaltungsvereinfachung wird grundsätzlich begrüßt, je
doch sind die Einstufungsregelungen für die Gastprofessoren 

nicht geklärt. 

Zu Z.23 (§ 33 Abs.5): 
Die Normierung, daß Gastprofessoren den Ordentlichen Univer
sitätsprofessoren nach den organisations- und studienrecht

lichen Bestimmungen gleichgestellt sind, jedOCh ohne öster

reichische Staatsbürgerschaft nicht Mitglieder von Universi
tätsorganen sein können, enthält einen Widerspruch in sich. 
Es wird daher vorgeschlagen, entweder von einer Gleichstel
lung abzusehen oder jedoc~ auch diese Bestimmung in den Ver
fassungsrang zu heben (siehe § 26 Abs.3 UOG oder § 26 Abs.ll 
AHstG) • 
Der Status der Gastprofessoren ist nicht geklärt: bei einem 
Verstoß gegen eventuelle GeheimhaI tungspflichten wäre z. B. 

das BOG nicht anwendbar. 

Zu Z.31 (§ 36 Abs.3 Verfassungsbestimmung erster satz): 
"Von einem im Ausland tätigen wissenschafter" - diese Formu
lierung ist unpräzise und wird zu Interpretationsschwierig
keiten führen. Formulierungsvorschlag: Von einem im Ausland 
tätigen Wissenschafter, der nicht die ästerreichische 

Staatsbürgerschaft innehat. 

Zu Z.34 (§ 36 AbS.7): 

Die Auflassung der bisherigen Regelung, wonach am Ende jedes 
Abschnittes des Habilitationsverfahrens ein Bescheid erlas
sen werden mußte, wird begrüßt. Zur KlarsteIlung sollte fol
gende Ergänzung eingefügt werden: 
"Die Abfassung und Ausfertigung der Bescheide aufgrund der 
getrOffenen EntSCheidung obliegen der Universitätsdi~ek
tion." 
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Um eine Kollision mit § 73 AVG zu vermeiden, müßte die Ver

fahrensdauer zumindest auf 12 Monate ausgedehnt werden. 

Zu Z.36 (§ 37 Abs.2): 
Die Einrichtung einer besonderen Habilitationskommission bei 

den obersten Kollegialorganen wird zu einem vermehrten Per

sonalaufwand an den Universitätsdirektionen führen. 

Zu Z.48 (§ 43): 
Die Delegation an die Universitäten wird insbesondere bei 

den Universitätsdirektionen einen personellen Mehrbedarf 

hervorrufen, da bis jetzt die 4-Stunden-Regelung der vollbe

schäftigten Assistenten durch das BMWF überprüft worden ist. 

Zu Z.49 (§ 44 Abs.4): 

Die Zuständigkei tsübertragung zur Aufnahme der Vertragsbe

diensteten an den Rektor bzw. Universitätsdirektor wird zu 
einer Mehrbelastung der Universitätsdirektionen führen, da 

die Prüfung der Feststellung des Vorrückungsstichtages bzw. 

des Ruhegenu$ses etc. derzeit vom BMWF durchgeführt wird. 

Insbesondere bei den sonstigen Bediensteten ist eine starke 

monatliche Fluktuation zu beobachten. 

Zu Z.59 (§ 93a Abs.10): 

Der zweite Satz hat wie folgt zu lauten: 
"Das Kuratorium hat im Einvernehmen mit dem jeweiligen Uni

versitätsdirektor zu bestimmen, welche Universitätsdirektion 

••• die betreffenden Verwaltungsaufgaben zu übernehmen hat." 

Novelle zum Allgemeinen Hochschul-studiengesetz: 

Zu Z.l (§ 17 Abs.7): 

Die Neuregelung wird abgelehnt, da der zusätzlich zu erwar

tende zeitliche Aufwand nicht verifiziert werden kann. 
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Zu Z.5 (Va. Abschnitt): 
Die Anerkennung von Studien außeruniversitärer wissenschaft
licher Bildungseinrichtungen wird abgelehnt, da dies zu 
einer Abwertung und Aushöhlung der Universitätsstudien füh
ren würde. Die Abs. 6 und 7 sind widersprüchlich, da einer
seits der Bundesminister für Wissenschaft end Forschung, an
dererseits aber auch die zuständige akademische Behörde 
einer Universität über die Feststellung von Gleichwertigkei
ten zuständig sind. 

irektor 
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